
Beschluss des 21. Landesparteitages der CDU Nordrhein-Westfalen 
 
Antrag E 14 
Antragsteller : MIT NRW 
 
Zusammensetzung von Aufsichtsräten 
 
Auf dem 11. Landesparteitag 1993 in Münster hat die CDU NRW restriktive 
Beschlüsse bezüglich der Tätigkeit von Mandatsträgern in Aufsichtsräten gefaßt. 
Der 21. Landesparteitag bestätigt ausdrücklich die Beschlüsse von Münster und 
fordert den Landesvorstand auf, in den Kreisverbänden auf die Umsetzung der 
Beschlüsse zu drängen. 
 
Begründung: 
 
In einer Umfrage des Landesvorstandes der Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung in den Kreisverbänden über die Zusammensetzung von 
Aufsichtsräten wurde die mangelnde Umsetzung der Beschlüsse festgestellt. 


